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RS OGH 1975/11/13 2Ob204/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1975

Norm

ABGB §1327 c1

ABGB §1327 d

Rechtssatz

Zu den 1xen Haushaltskosten können nicht gegenüber einem Urlaub zu zweit verhältnismäßig höhere

Urlaubsauslagen und dergleichen gezählt werden, da diese nicht den "Haushalt" betreffen.
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